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Beschluss auf Empfehlung des Verkehrsausschusses i.S. „Tempolimit Schenefelder 
Landstraße“, Drucksache 20-4934 vom 28.06.2018 
 
 
 

Der o.g. Beschluss erreichte die Verkehrsdirektion 51 leider erst am 20.09.2018. Im Einverneh-
men mit dem örtlich zuständigen Polizeikommissariat (PK) 26 nimmt die Verkehrsdirektion wie 
folgt Stellung: 
 
Gemäß der vorliegenden Hamburger Richtlinie zur Anordnung von Verkehrszeichen und Ver-
kehrseinrichtungen (HRVV) vom 30.04.2018 ist festgelegt worden, wann streckenbezogene Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen angeordnet werden dürfen bzw. sie ausgeschlossen sind. Punkt 
4 der Richtlinie führt dazu aus: 
 
Der Anordnung von Tempo 30-Strecken auf Straßen mit Buslinien des ÖPNV steht grundsätzlich 
nichts entgegen. Belange des ÖPNV sind im Rahmen der Gesamtabwägung aber zu berücksich-
tigen, wenn eine Busdichte von mindestens sechs Fahrten innerhalb einer Stunde in einer Fahrt-
richtung in der Hauptverkehrszeit (7 – 8 Uhr) vorliegt. Dies kann sowohl durch eine einzelne Bus-
linie bedingt sein, aber auch durch die Summe mehrerer Buslinien. In diesem Fall wird wegen 
der negativen Auswirkungen zum 

 
 

 
 

 
auf die Anordnung einer Tempo 30-Strecke grundsätzlich verzichtet. Damit wird auch der VwV-
StVO zu den §§ 39 bis 43 „Allgemeines über Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen“ Ab-
schnitt I Ziffer 2 entsprochen, wonach der Förderung der öffentlichen Verkehrsmittel besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen ist (Randnummer 5). Sofern im Einzelfall aufgrund örtlicher Gege-
benheiten trotz o. a. vorliegender Indikatoren keine Beeinträchtigung einer Buslinie zu erwarten 
ist, kann in Ausnahmefällen eine Tempo 30-Strecke angeordnet werden. Dies ist z. B. dann der 
Fall, wenn die Buslinie auf Höhe der Einrichtung abbiegt und die Länge der Tempo 30-Strecke 
dies berücksichtigt. 
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Aufgrund der dort verkehrenden Metro-Buslinien 1 und 22 (601), die in der Spitzenstunde von 
07.00 – 08.00 h mehr als 6 Fahrten anbieten, ist die Einführung einer Tempo 30 – Strecke auf 
der Schenefelder Landstraße zwischen Elbchaussee und Frahmstraße gemäß der Vorgaben der 
o.g. Hamburger Richtlinie nicht möglich. Eine aktuelle Betrachtung der Situation vor Ort hat kei-
nerlei Hinweise ergeben, dass Sicherheitsdefizite vorliegen könnten. Zudem ist die Verkehrsun-
falllage völlig unauffällig.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(im Original gezeichnet) 




